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RS UVS Wien 1995/01/31
07/36/959/94

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1995

Rechtssatz

Mit seinem Vorbringen, er habe für den - von ihm von 28.2 - 7.3.1994 unerlaubt beschäftigten - ausländischen

Staatsbürger für die Zeit vom 1.6.1994 bis 31.5.1995 (Berufungsbescheid des LAA vom 1.6.1994) die geforderte

Beschäftigungsbewilligung erhalten, vermag der Berufungswerber keinesfalls das Vorliegen eines bei der

Strafbemessung nach den Regeln des VStG zu berücksichtigenden Milderungsgrund aufzuzeigen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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